
Auszug ausder

SaEung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen
der verbandsgemeinde wörrstadt und die Erhebung von Gebühren

(Efternbeiträge) durch die Verbandsgemeinde Wörrstadivom 21.06.2011 i. d.
Fassung der 1. Anderuhgsatzung vom 13.09.2012

sl
Allgemeines

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt hat ein freiwi | | iges au ßerunterrichliches
schulisches Angebot im Sinne des $ 21 Schulordnung an den Grundschulen
Armsheim, Partenheim, Saulheim, Schornsheim, Wailertheim und Wörrstadt nach
Maßgabe der,,Hinweise des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums vom
1.8.1990' eingerichtet. lm Rahmen dieses Betreuungsangebotes werden Schüler
yo1 Bgtreuungskräften der Verbandsgemeinde WOrrstadi beaufsichtigt. Die
Schulleitungen legen die B_etreuungszeiten im Einvernehmen mit Oeli Scnufträger
(Verbandsgemeindevenrualtung Wörrstadt) fest. Darüber hinaus werden in diesär
Satzung auch weitere Betreuungsangebote und Angebote zur Hausaufgabenhilfe
geregelt.

Nicht unter diese Satzung fallen die bei den Grundschulen Sautheim und
Wörrstadt gebildeten G ruppen von qualifizierter Hausa ufgaben h ilfe m it
Kommunikationstraining für:

s2
Trägerschaft

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt ist Träger der Maßnahme. Sie stellt hierfür in
Absprache mit den schulleitungen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Die
Betreuungskräfte sind Beschäftigte der Verbandsgemeinoe worrstaät.

s3
Teilnahme an den Betreuungsangeboten

1. Alle Grundschüler der oben genannten Schulen können nach Maßgabe der
Absätze 2bis 4 an den jeweiligen Betreuungsangeboten, die vor
U nterrichtsbeg in n u nd nach U nterrichtsende stattfinden, teilnehmen.
Voraussetzung hierfür ist, dass ein entsprechendes Betreuungsangebot an
der Grundschule bereits eingerichtet ist.

Volle Halbtaqsschule



a) Betreuung vor Unterrichtsbeginn ab 07.00 Uhr (täglich)
b) Betreuung nach Unterrichtsende bis 14.00 uhr/ 16.00 uhr/ 17.00 uhr

(täglich)
c) Hausaufgabenbetreuung/,hilfe 1 Stunde (täglich)
d) Mittagessenbetreuung

nur für Ganztaqsschüler:

e) Betreuung vor Unterrichtsbeginn ab 07.00 Uhr (täglich)
f) Betreuung nach Ende des Ganztagsangebotes bis 16.00 Uhr / 17.00 Uhr

(nur freitags)
g) Betreuung nach Endes des Ganztagsangebotes bis 17.00 uhr

(montags bis donnerstags)

Die tatsächlichen Betreuungszeiten und Angebote können von Schule zu Schule
abweichen und werden daher im Aufnahmevertrag mit der jeweiligen Schule
geregelt.

2. Bei einer Betreuungszeit über 14.00 Uhr hinaus ist die Teilnahme am
gemeinsamen Mittagessen Pflicht.

3' Die Aufnahme der Schüler in die Betreuungsangebote bedarf der Anmeldung
der Personensorgeberechtigten. Dabei ist der wöchentliche Betreuungs-
umfang in der schriftlichen Anmeldung anzugeben. Ein Wechsel in eine
andere Tarifstufe ist zum 1. des Folgemonats möglich. Eine Aufnahme ist zu
Beginn des schuljahres zum 1.8. eines Jahres als auch während des
laufenden schuljahres möglich, sofern freie plätze vorhanden sind

4. Reichen die zugelassenen Plätze der Betreuungsgruppen nicht aus, alle
interessierten und berechtigten Schüler aufzunehmen, so gelten für die
Aufnahme in die Gruppen der Betreuenden Grundschub fö[ende prioritäten:

a) Kinder von allein erziehenden Elternteilen
b) Kinder, die bereits ein Geschwisterkind in der Einrichtung haben
c) Härtefälle, über deren Aufnahme die Schulleitung im Einleffall entscheidet.
d) der Zeitpunkt der Anmeldung durch die Personensorgeberechtigten.

Die Schulleitung kann in begründeten Einzelfällen in Absprache mit der
Verbandsgemeinde andere Aufnahmeprioritäten fesflegen.

s4
Höhe der Gebühr

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt erhebt für die Betreuung der Grundschüler
Gebühren (Elternbeiträge).

1. Die Höhe der monatlichen Gebühren richtet sich nach der Betreuungszeit.
Sofern im Rahmen der Betreuenden Grundschule ein Mittagessen veiabreicht
wird, kommen die tatsächlichen Kosten für Essen und Getränke zu den unten
aufgeführten Gebühren noch hinzu.



Die tatsächlichen Betreuungszeiten und Angebote sind von Schule zu Schuleunterschied|ichundwerdendaherl@mitderjewei|igen
Schule geregelt.

Gebüh rensäEe der
a) Betreuung bis 5 Stunden/wöchenflich 17.50 €
b) Betreuung bis 10 Stunden/wöchenilich 25,00 €
c) Betreuung bis 15 Stunden/wOcnenilicn 32.50 €
d) Betreuung bis 20 Stunden/wocfre,ntticn 40,00 €
e) Betreuung bis 25 Stunden/wöchenflich 52,50 €
n Betreuung bis 3Q Stunden/wöCfrenfich 65,00 €
zusätzlich zur Betreuungszeit:
s) Inanspruchnahme der HausaufqabenfiiFe 15.00 €

ls Betreuungszeit gewertet. Dies gilt ftrr Ganztagsschüler
nur am Freitagnachmittag,
Für die Inanspruchnahme der Hausaufgabenhilfe wird, neben der Gebühr für die Betreuungszeit,
zusätzlich eine Gebiihr (s. oben unter g) erhoben.

2. Eine Erstattung von Gebühren für die Nichtinanspruchnahme der
Betreuung erfolgt nicht.

3. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können die Gebühren
verringert oder erlassen werden, wenn das Einkommen die
Regelsätze nach dem sGB ll um nicht mehr als 2s % übersteigt.
Die Ermäßigung gilt ab dem 1. des Monats in dem der Antrag
gestellt wird.

4. Der Ferienmonat Juli oder August eines jeden Jahres ist als
Ausgleich für die Schulferien gebührenfrei.

5. Die Gebühren sind bis zum 1S. eines jeden Monats fällig.

6. werden schüler im Laufe des schurjahres von der Teilnahme am
Betreuungsangebot abgemeldet oder scheiden sie im Laufe des
schuljahres aus der schule aus, so ist die Gebühr für jeden
angefangenen Monat der Teilnahme am Betreuungsangebot zu
entrichten. Dies gilt ebenso, wenn schtrler erst im Laufe des
Sch u ljah res am Betreuu ngsangebot teilnehmen.

7. Nehmen mehrere Kinder einer Familie an einem
Betreuungsangebot teil, gilt eine Reduzierung der Gebühren um
5,00 € pro Kind, ab dem zweiten Kind.

s5
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind die Eltern bzw. die Eziehungsberechtigten
verpflichtet. Sie haften als Gesamtschuldner.



s6
Inkrafttreten

Diese satzung vom 21.06.2011 tritt am 1. August 2011 in Kraft.
Die 1. Anderungsatzung vom 13.09.2012 (S 4) tritt am 01.08.2013 in Kraft.


